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Idttsetznng der amtlichen Aekanntmachnngen

ans de« ersten Matt.
Bekanntmachung

wer die Beschlagnahme von Fitssera.
Vom 28. Juni 1917.

Erschienen im Reichsänzecher Nr. 154 vom 2. Juli

Auf Grund der Verordnung des' Bundesrals
Verkehr mit Fässern vom 6. Juni

l9i7 (Reichs-Geietzbl. S . 473) wird solgenbesdesnmmk:
m .8 1.

-W " innerhalb des' Deutschen Reiches Fässer.
Kübel, Bottiche oder ähnliche Gebinde im Besitz
-der Gewahrsam hat. ist verpflichtet, dieselben an-zumelden.

Tie näheren Anordnungen erläßt der Reichs'
ü-mmrssar sür Faßbewirtschaftung.

8 2.
Beschlagnahmt werden alle innerhalb des Deut-

N ^ »ches' vorhandenen Fässer'. Kübel. Bottiche
nd .ähnliche Gebinde, die zur Aufnahme von
Mschen und Schaltieren,
Wem, Obst- und Beerenwein (auch Most),
Sprr,tuo,en und Essig.
^wwemeschmalz(Tierces),
Därmen,
Kohl, Gurken und Gemüse,vbft.
Sirup, ►
Pf (Weißes und dunkles Ogi).Petroleum,
Firnis"^ ^ Erbstofsen,
^ -ken' und Farben,

dî ckenwaren aller Art
!W. ' Geichvsel, ob sie gebraucht oĥ r nngebeanch,

»»«sei!« $  * e Besä,lagnal,me Platz greift, ist
LLnd >»»'

«WkW “!“ 6m,r Mi --. MW. nnö
iie iiufsuhp bl1be ln  Gewahrsam hat. ist verpslichket.auir»ü. l. r,o, . r, , verpstilyier,

,^ ' '"?/wahren. psleglich,u behandeln und die
Nehmen erforderlichen Maßnahmn vor-

fr fr- §4.
>4u«nU PJd'[i 9nn6"lt,en  Fässern . Kübeln, Bot-

Hj.s,",„ °f>nlichen Gebinden dürfen, unbeschadet
lonöere' S ll,u)Uieiim § 3, Veränderungen, insbe-
Kids» " soeraiiderungen. nicht vorgenom men

«»h't

? eu  recht s'geschas,sichen Ver-
*!?^wönĝhen Ver,ugungen gleich, die im Wege
°lgku. ""llsvollstreckung oder Arrestvollziehung er-

der beschlagnahmten Fässer, Kübel,
LngsberecktÄ ^ ''" ^ "'^ " . durch de» Ber-
Men -̂ dtahmen einer ordnU'igsge-
^ ^ rsenE °sk. insbesondere das Füllen und
OS ber tnSi  U ^ en sowie die Jurückliesc-
^ is, unzulässt̂ ” °" bfn  Versender der

' ^ sseb̂ ^Beschlagnahme sind ausgenommen:
'w' Bottut,e und ähnliche Gebinde.

:A Ien obp?e©“m "^ ^ ^wahrsam von Kriegs-
Ir ^ussstj» Kriegsgesellschafteii sich befinden, die
^etnäi ' , Reichsamts des Inner », des
^>er Lan̂ samts. der Kriegsministerienoder l

"oesregleruiig untersichen̂ >

b) Fa,ser. Kübel, Bottiche und ähnliche Gebinde,
die an ch>e unter a)  erwähnteu Kricgs'stellen
oder Krlegsgesell,chasteii aus Grund bereits ab
tMchloNeiier Berträge zu liefern sind:

c) Fässer, Kübel. Bottiche und ähnliche Gebinde.
Sie in gewerblichen oder landwirtschaftlichen
Betrieben, gleichviel ob es sich um Eigenbetriebe
Gcno,,en,chatten, Gesellschaf,en. Verbände oder
ähnliche Bereinigungen handelt, als Belriebs-
einrichtungen benötigt werden:

ä> Fässer, Kübel, Bottiche und ähnliche Gebind-
d>e einen geichichtlschen oder Kunstwert >Denk-malswerli habe« :

o) eiserne Fässer, Kübel. Bottiche und ähnlicheGebinde.
-- Die itt diesen Paragraphen ausgesührteu Fässer.
Kübel, Bottiche und ähnliche Gebinde iverden von
den. Jeltpunkt ab von der Beschlagnahme belroism
in denen die die Ausnahme begründende Boraus-,eyung wegfällt.

8 6.
Bo,: dieser Bekanntmachung werden nicht be-troffen:

a>  i^ klbbrauchte Fässer, Kübel, Bottiche und ähn¬
liche Gebinde solange sie sich im Gewahrsam vonHersteller,, besrnden:

k> Fässer. Kübel. Bottiche und ähnliche Gebinde,
die von den Heeresverwaltungen, der Marine-
venvaltnng. den Reichs- oder Staatsbehörden

. MOHren .Bedarf in Anspruch genommen sind:
o) Fässer, Kübel, Bottiche und ähnliche Gebinde,

die in de« Haushaltungen benötigt iverden.
8 «.

..? .b nn Gebrauch im Rahme» einer ordnungs-
maß,gen Wirtschaft vorliegt (8 4 Abs. 3), welche
Fa,ser. Kübel, Bottiche und ähnliche Gebinde rn
gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben als
Betnebseliirichtungen und in den Haushaltungen
benötigt werden <% 5 c und 6 c) ober einen ge¬
schichtlichen rder Knnstwert (Denkmalslvert 8 5ä>
haben, entscheiden die Landeszentralbehörden oder
die von ihnen bestimmten Behörden.

8 8.
. .. Der Reichskommissar für Faßbewirischaftung hat
Nir die Durchführung dieser Bekanntmachungzu
sorgen. Er kann allgeineine oder besondere Aus¬
nahmen zulassen.

8 9.
Diesê Bekanntmachungtritt am 30. Juni 1917

in Kraft. •
Berlin, den 28. Juni 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr . Helfserich.

1919 .

iekaiit

Auszug aus der Bekanntniachung über die
Einrichlung einer Reichsstelle sür Faßbewirtschai-
>u„g !Reichsfaßstelle). Bon, 28. Juni 1917*’*)

Wer einer von dem Reichskanzler oder dem
Reichskommisiar für Faßbewietschaslung auf Grund
des 8 2 der Berordnnng des Bnndesrats über
den Verkehr mit Fässern vom 6. Jnni >917 er
lassenen Bestimmuug zuwiderhandelt, wird mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehiitailsend Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft. Neben der Strafe kami aus
Einziehung der Fässer erkannt werden, auf die
sich die Zuwiderhandlung bezieht, ohne Unler-
Ichicd, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Auszug aus der Bekailntniachniig des Reichs-
koininissars sür Fasthewirtschaftung zur Ausfüh¬
rung der Bekanntmachung des Reichskanzlers über
die Beschlagnahme von Fässern vom 28. Juni
>917 (Reichs-Gesetzbl. S . 577 ff.).

Auf Grund der 88 1, Abs. 2, und 8 der Be¬
kanntmachung des Reichskanzlers über die Be¬
schlagnahme von Fässern vom 28. Juni 1917
(Reichs-Gesetzbl. S . 577 ff.) wird bestimmt:

**) Erschienen im Reichsanzeiger Nr . 154 vom
2. Juli 1917.

Geltungsbereich der
n>a chu ii g.

KrÄ " « 's.-? Ekanntmachuugwerden alle Fässer.
® dolttche u„d ähnliche Gebinde betroffen
welche nrcht durch 8 6 der Bekanntmachung oder
durch eine vom Reichskommissar für Faßbewirt-
chastuiig auf Grund 8 8 erlasseneil Änordnung

ausgenommen sind. Soweit nicht im Einzelnen
m, anderes bemerkt ist, kommt es auf die zür
darauf " n? ?^ '^ .' äe,eu Stoffe ebensowenig an wie
oder entLrt si.,? " '' ^ "" gebraucht, gefüllt

£clLBekanntmachungwerden nicht betroffen
nähmt- b“&er Webei "uzumelden noch beschlag-

1. nach Z 0 der Bekanutmachuiig:
a , -l ^ ^ rauchte Fässer, Kübel. Bottiche und äh»-

f£I?-nt c fic  f ** T« Gewahrsamvon Herstellern befinden.
feerftetrem !vi Sinne dieser Vorschrift

sind Faßfabrikanten, Böttcher, Küfer, Schäffler
zu verstehen, die zum Zwecke des Absatzes oder
des Berlechens auf eigene Rechnung Fässer usw.
Herstellen. Die rn Rebenbetrieben anderer Be-
triebe hergestellten Fässer usw. werden von der
iBekanntmachung betroffen, sind anzuinelden und
unterliegen an sich,m Nahmen der 88 2 und 5
oer Bekaililtinachung der Beschlagnahme. Auf
Grund des 8 8 der Bekanntmachung wird je¬
doch angeordnet, daß die Wirkung der Beschlag-
naynre der in solchen Nebenbetrieben hergestell¬
ten Fässer vorläufig ruht.

b)  s utt̂ ungebrauchte Fässer. Kübel.Bottrchc und ähnliche Gebinde, die von den
Heeresverwaltungen, der Marineverwaltung , den
Reichs- oder Staatsbehörden für ihren Bedarf
in Anspruch genommen sind. ,

Hierunter fallen diejenigen Fässer usw., die
die genannten Verwaltungen und Behörden in
ihrem Gewahrsam haben oder in sonstiger Weise
beanspruchen. Die Inanspruchnahme muß je¬
doch eine unmittelbare sein, d. h. es muß nach-
'vEisvar feststehen, daß die Heeresverwaltungen,
(ne Marineverwaltung, die Reichs- oder Staats-
behorden für ihre Zwecke über die Fässer usw.
1 ei” Verfugungs'recht erlangen wollen.

Gemeinden und Kommunalverbände genießen
diese AusnahmestMen< Gicht.

^ ""d ungebrauchte Fässer . Kübel,
Bottiche oder ähnliche Gebinde, die in Haus-
Mtungen benötigt werden. Hier handckt es

um^den normalen Haushaltungsbedarf ein-
Mreßlrch der Unentbehrlichen Ersatz (Reserve-)
-stucke. Zum Haushaltungsbedarfe gehören nicht
üul  ^ te  J m . täglichen Gebrauch stehenden, son-
der» auch hie zur Arifbewahrung der üblichen
Haushaltungsvorräte benötigten Gebinde. Das
ßfnlagern fremder Fässer usw. lediglich zum
-ô cke der Ilingehung der Bekanntmachung ist
vaßatthast. Im Zweifel haben die nach 8 <
Ä" ö,Pen, ^ nndesbehürden zu entscheiden, ob
Fässer rn den Haushaltungen benötigt werden.
Die unter a—c ermähnten Fässer usw. unter¬

liegen redoch im Rahmen der §§ 2 und 5 der Be-
IhiSÜi'nm.tCt00,1• Zeitpunkte ab, in dem die die
Ausnahme begründende Voraussetzung wegfällt.
, daher z. B. Fässer usw. aus dem Ge-

Ö!L Faßwbrikanten, Böttcher, Küfer,
<-chafsler ausscherden, so verfallen sie im Rahme»

öer  Beschlagnahme. Es können
hieriiach.raÜMbrikanlen, Böttcher, Küfer, Schäfsler

^ k >. vnde,chadet des § 5 ■— ohne Genehmi-
verleihen ^ E'chskommissars weder veräußern noch
. .Rni Grund Anordnung des Reichrkrmmis-

Fatzbeivirtschaftunggemäß 8 8:
u) Fässer usw-, welche eingemauert, mit den Be°

triebsraunien fest verbunden oder in die Erde
etugelassen sind, soweit sie nicht ohnehin schon



nach § 6 von der Bekanntmachung überhaupt
ausgenommen sind : Ql

b) Fässer utu>., weiche zu össeutkichen Zweckt»,
z. B . zum Besprengen der Straßen , zu Feuer¬
polizei- oder Feuerlöschzwecken verwendet wer¬
den: .

c) Fässer usw., welche für die allgemeine Be¬
wirtschaftung ohne Bedeutung srnd̂ wie Haus-
haltungsgeräie , Tiagbülten , kleine Echopsgefaße.
im Gebrauche befindli>che Jauche -, P^lryl-, .̂a
lrinen -, Abtritt -Fässer , Tonnen und Kübel, ,o-
wie die notwendigen Ersatzstücke, sowect nenich.
ohnehin in den Haushaltungen benotrgr srnd:

ck) Fässer usw-, welche zur Ausbewahrung , Zu¬
bereitung und Versendung gistiger Stoffe gedrent
haben. Welche Stoffe als giftige ,m Srnne
dieser Vorschrift zu erachten send, bestimmt der
Reichskommissar sür Fakbewirtschaftung.

II . Anmeldung zu 88 1 und 6.
Wer innerhalb des Deutschen Reiches von der

Bekanntmachung betroffene FAsir , .Kubeb Bot¬
tiche oder ähnliche Gebinde rn Besitz oder Gewahr¬
sam hal , ist verpflichtet, anzumelden.

1. Zur Anmeldung sind nicht nur natürliche
Personen , sondern auch andere selbständige Rechts¬
persönlichkeiten (Handelsgesellschaften , Genossen¬
schaften, rechtsfähige Verbände , Gesellschasien und
Vereine) verpslichtet : nicht dagegen Konzerne, Ver¬
bände oder Interessengemeinschaften , dre sich, aus
selbständigen Gesellschasren, Firmen oder Vereinen
zusammensetzen. Für ihre Betriebe sind letztere
allein meldepslichtig, ohne Rücksicht daraus , ob
die Konzerne, Verbände oder JnterMengememschat¬
ten durch Aktienbesitz. Geschäftsanteile oder rn an¬
derer Llrt an ihnen beteiligt sind oder nicht.
Konzerne, Verbände oder Jn eressengemeinlchasten
qedachter Art gelten daher nicht als ' emzrstne, alle
ihre Mitglieder umfassende Betriebe ,M Sinne
dieser Bekanntmachung . Die Konzerne , Verbände
oder Jnteressengemeinschaslen haben uidZen drc-
jenigen Fässer usw. anzumelden , die sw unter
ihreni eigenen Namen im Besitz oder Gewahrsam
haben.

2. Rur im Gebiete des Deutschen Reiches be¬
findliche Fässer usw. sind anzumelden . Nicht ui
Betracht komme» hiernach im Auslande oder rn
besetzten Gebieten besindhiche Fässer usw.

3. Was unter Fässern . Kübeln , Bottichen und
ähnlichen Gebinden zu verstchcir ist, bemitzt sich

nach dem allgenieinen Sprachgebrauch . Demgemäß
gehören hierher auch z. B . Zuber , Schasse, Eimer
und andere mehr , nicht jedoch eiserne Flaschen und
Zylinder . Auf die Stoffe . aus welchen oje Fässer
usw. hcrgestellt sind, kommt es nicht an . Demnach
sind auch Fässer aus Eisen, Zement . Papier usw.
anzumelven. Es macht keinen Unterschied, od die
Fässer usw. neu oder gebraucht, gefüllt oder ent¬
leert sind.

Anzumelden sind auch die nach 8 5 von der
Beschlagnahme ausgeuom menen Fäsier.

4. I », Sinne dieser Porschriste ., ist unter Be¬
sitz die tatsächstliche Bersügungsgewalk , unter Ge¬
wahrsam die Jnnehabung für andere zu verstehen.
Wer Fässer an einem von seinem Betriebs - oder
Wohnsitze verschiedenen, nur ihm oder seinen Be-
austragten zugänglichen Orte oder in Zweignieder¬
lassungen oder ihm gehörigen Nebenbetrreben la¬
gern hat , muß demnach diese Fässer usw. anmelden.
Werden aber die Fässer usw. von einem Dritten,
sei es gesondert oder mit anderen Gebinden oderS tänden verwahrt, so obliegt dem Dritten dredüng.

Maßgebend ist der Bestand am 15. Sep^
teniber 1917 (Stichtag ). Fässer usw. , welche sich
am Stichtage nnterwegs — aus dein Transporte —
befinden, sind von demjenigen sofort nachträglich
anzumelden, der zuerst in den Besitz oder Gewahr¬
sam gelangt.

6. Die Anmeldung hat bei der Landeszenttalbe-
hörde oder der von dieser bestimmten Behörde zu
erjvlgen . Wird der Transport erst nach dem Stich
tage beendet, so hat die nachträgliche Anmeldung
sofort nach der Abnahme zu geschehen.

7. Bei der Anmeldung ist das nachstehend abge¬
druckte Formblatt *) zu verwenden. Die benötigten
Formblätter werden den Lanoeszentralbehörden von
der Reichssaßstelle zur Verfügung gestellt. Ein et-
ivaiger Mehrbedarf kann von der Reich ',saststelle
unmittelbar bezogen werden.

Das Formblatt ist unter Beachtung der aus
demselben befindlichen Erläuterungen genau aus-
zusüllen. mit Datum und Unterschrift des Melde-
pslichligen zu versehen, und bei der Bandeszentral-
behörde oder bei der von dieser bestimmten Be-

*) Hier nicht abgedruckl.

Hörde bis spätestens 20 . September 19t ? abz„-
gcben.

Berlin , den 1. August 1917 . , ..H
Der Aeschrkomniissar für Faßbewinsthasmn,.

Geheimer Rat Dr . Beutler.
Tie .Herren Bürgermeister ersuche ich, aus vor,

stehende Bestimmungen ortsüblich mit dem Be¬
merken hinzuweisen, daß Meldeformulare aus dem
Bürgermeisteramt in Empfang genommen werden
können und auch dorthin wieder abzulieser» sind.

Die gesammelten Meldungen müssen spätestens
am 24 . September ds. Jrs . bei mir eingehen.

Tie erforderliche Zahl von Melde»oröruäe«
werde ich ohne Anschreiben den Herren Bürger¬
meistern übersenden. >

Rüdesheim , den 17. August 1917.
Der Königliche Lanürat

I . B . : Wiebe.  '

Verzinsung der Kriegssteur.
Zur Be 'eitigung von Meinungsverschiedenhenen

inache ich hierdurch daraus aufmerksam, daß auch
die zweite und dritte Kriegssteuerrate vom 1. Juli
ds - Jrs - ab mit 5 Prozent zu verzinsen ist,
auch dann , wenn sie mit der ersten Rate zur
Einzahlung gelangen.

DieHerrenBürgernieisierdesKrei-
ses  ersuche ich. die Hebestclle» hieraus beso.rd-rs
hinzuweisen mit dem Hinzusügen, daß sich die
Bestimmnng auch aus Rachveranlagungen erstreckt.

Die Hebestellen ersuche ich weiter davon zu be-
»uchrichligeu. daß sich das Reichsschayamr damu
einverstanden erklärt hat , daß bei der Kri^ s-
abgabe Zinsbeträge von weniger als 1 Mark »ich
erhoben werden, jedoch unter der Boraussetzuug,
daß sich der Verzicht nicht aus die bereits ein-
gezahlien oder in Zukunft ohne weiteres der Hebe-
stelle übermittelte » Zinsbeträge erstreckt, und es
sich nur um die Verzinsu»g des lUchl durch »er¬
gäbe von Schuldverschreibungen, <Lchuldbuchford?-
rungen und Schatzanweiiungen der Kriegsanleihen
des Deutsche Reiches beglichene» Restbetrags
der geschuldeten Abgabe (8 36 Abs. 3 der Kriegs-
steuer-ylussührungsbestimmungen ^ handeln.

Rüdesheim , den >7. August 1917.
Der Borstauv

per Einkomintnsttuer-Peraillagungd-Aomntisstoll
des Rheingaukreifes.

Km Anschlüsse an di- von b« Bezirksstell- für Gemüse und Obst zu Wiesbaden festgesetzten Erzeugerhöchstpreije haben wir
nachstehende Groß, und KleinhandelShöchstpreisebestimmt. Diese Festsetzungen treten sofort >n Wirkung.

Höchstpreis sür
Er- Groß- 1Klein-

zeuger Handel
Psg Psg I PlS-

das Pfund

Für Aepfel:
Grupp  e 1

Weiker̂ Winterkawi ^ Cor Orangen , Gravensteiner, Kanada-Renette, Ade,Sieber Kalvill, Gelber Richard Eigne
Tillttch von Zuccalmäglios -Renette . Ananas -Renette, Gelber Bellefleur, Schöner von Bo^ opp, /-°"^ berger .A- nette,
Goldrenette von Blenheim, Coulons-Renette , Weißer Klaraopsel, Winter Gvldpai mäne , Apsel aus Croncels^

Diese drückte müssen aber wenn sie zur Gruppe l gerechnet werden sollen, die Beschaffenheit vom Edelobst
baben mtthin stir ch« Sorte üb'- r mittelgroß und ohne nennenswerte Fehler fern Als Fehler sind insbesonde.e
anzusehen . Unvollständige Reise, starke Fusikladiumstecke, starke Druckfleckr, Wurmstich, Stippflecke, « erkrüppelungen
oder mißgestaltete Formen

Diese Gruppe umfaßt sämtliche Aepsel, soweit sie nicht unter Gruppe l genannt sind oder msolge ihrer
Beschaffenheit nicht zur Gruppe 1 gehören. Die Aepsel müssen aber gepflückt, gut sortiert und mittlerer Art und
Güte sein.
Gruppe 3

Zu dieser Gruppe gehören : Alles Schüttelobst. Ausschuß- und Falläpsel sowie Mosläpsel
Für gepflückteAepsel, unsortiert , so wie der Baum sie gegeben hat , aber ohne Fallobst, kann «in Ernheits-

preis verlangt werden, der aber den Betrag von . . . . .
nicht übersteigen darf

Für Birne « :

% r UD̂ieie Gruvve bilden: Gute Louise von Avranches, «östliche von Tongre, Bosc's Flajchenbirne Dr. JuleS
Guyot Willigen/bhristbirne , Handenponts Butterbirne , Gellert'S Butterbirne , ClaPP« L>?bling, D.els Butterbirne,
«ecein's-Dechantsbirne Forellenbirne , Winter-DechantSbirne, Josephine von Mecheln , , ...

Diese Früchte müssen aber, wenn sie zur Gruppe t gehören sollen, di« Beschaffenheit von Edelobst haben, mithin
tür ibre Sorte über mittelgroß und ohne nennenswerte Fehler sein. Als Fehler sind insbesondere anzujehen.
Unvollständige Reise, starke Fusikladiumstecke, starke Druckflecke, Wurmstich, Stippflecke, Verkrüppelungen und miß¬
gestaltete Formen.

^Dieie Gruvve umfaßt sämtliche Sorten Birnen soweit sie nicht unter Gruppe 1 genannt sind oder infolge
ihrer Beschaffenheit nicht zur Gruppe l gehören. Die Birnen müffen gepflückt, gut sortiert und Mittlerer Art
und Güte sein.
Gruppe  2a

Birnen gepflückt, unsortiert , ohne Fallobst.
Bruppe3

Hierher gehören : Alles Schüttelobst, Ausschuß- und Fallbirnen sowie Mostbirnen
Kür Pflaume « :

Gruppe l . . . . . . .
Bessere Pflaumensorten.

Gruppe  2
Gewöhnliche Pflaumenjorten und HauSzwetschen.

Der Erzeuger darf beim Berkaus vom

1. Nov. 1917 ab einen Zuschlag von 10 v. H,
16. Dez. » »15 BB
16. Jan . 1918 „ „ „ B' 25 „ „

1. März „ hm » »35,„
1. April „hm « • 50 « »

für Lagerung aus die festgesetzten Höchstpreise berechnen.

40

25

!ü

80

35

20

15

30

20

50

33

15

84

50

65

30

20

11

38

26

45

20

30

65

40

25

15

50

34

Die Geldbeträge , die sich aus diesen Prozentsätzen sür den tk«
»enger ergeben, dürfen auch von dem « roß. und Kleinhändler l»
gleicher Höhe zugeschlagen werden .

lleberschreitung der festgesetzten Höchstpreisewird mit Ge-
sängniS bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bi» zu l600 Ml.
bestraft.

Rüdesheim  a . Rh ., den 17. August 1817.
_ Der KreiSauSschub de« RheingaukreiseS.

Berautw . Schrisstsitung : I . L- Metz « Rüdesheim.


	00000001
	00000002

